
Beschlussvorlage 
 

Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten! 
 

Zu TOP-Nr.:   3  Vorlage Nr.: 01/532/V/408/2021 

 

Amt: Finanzabteilung Datum: 10.02.2021/FK 
Sachbearbeiter: Frank Klos AZ: 5.1/FK 

 

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels 

 

Beratungsfolge: 

Nr. Gremium Termin Behandlung Status 

1 Haupt- und Finanzausschuss 11.02.2021 Entscheidung öffentlich 

 

 

Gegenstand der Vorlage 

 

Anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung des Landes zur Bewältigung der Corona-Pandemie durch den 

Landkreis an die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden 

 

 

Sachverhalt: 

 

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie hat der Landkreis Südliche Weinstraße vom Land eine einmalige 

Sonderzahlung in Höhe von 25,00 € pro Einwohner (2.765.000,00 €) erhalten. Der Kreisausschuss hat eine 

anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung in Höhe von 5,00 € je Einwohner (553.000 €) an die 

Verbandsgemeinden im Landkreis beschlossen. Die Verbandsgemeinde Annweiler hat zwischenzeitlich 

einen Betrag in Höhe von 83.470,00 € erhalten. Jede Verbandsgemeinde entscheidet selbst über eine evtl. 

anteilige Weiterleitung an die Ortsgemeinden. In den bisherigen Gesprächen wurde eine mögliche 

Weiterleitung von 2,00 € je Einwohner (33.388 €) an die Ortsgemeinden kommuniziert.  

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung zur 

Bewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von 2,00 € je Einwohner an die Stadt Annweiler und die 

Ortsgemeinden.  

 

 

 

 

 

Anlagen: 

 

Schreiben der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße vom 04.02.2021 

 

 

 

 

 

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig. 
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